
 

 

 

 
Gebührenordnung 
 
Die Kirchgemeindeversammlung der Kirchgemeinde Langnau LU beschliesst am  
15. Mai 2025 folgende Gebührenordnung: 
 

1. Gebührenfreie Benützung 
Der Pfarrsaal steht den kirchlichen Organisationen der Kirchgemeinde Langnau 
unentgeltlich zur Verfügung. Als kirchliche Organisation gelten alle jene 
Gruppierungen, die aktiv das Pfarreileben der Kirchgemeinde mitgestalten: 
 

 Frauengemeinschaft Langnau-Mehlsecken 
 Jugendgruppe 
 Kirchenrat Langnau und Richenthal 
 Arbeitsgruppen der Pfarrei (Ministranten, Lektoren Gottesdienstgruppen)  

 
2. Tarife 

Für die übrigen Benützer gelten die nachfolgenden Tarife. Die Benützungsgebühren 
werden als Abgeltung für Strom, Wasser, Heizung und allgemeine Unkosten der 
Infrastruktur pro Tag und Anlass wie folgt festgelegt: 
 

Benützer:  

Einheimische Familien, Einzelpersonen, Vereine, Organisationen, Firmen (Interne 
Anlässe ohne Einnahmen, z.B. GV, Jubiläen, etc.): 
 

 Apéro mit Küchenbenützung Fr.      150.--   
 ohne Küchenbenützung Fr.     100.--  

 Essen mit Küchenbenützung Fr. 250.--   
  ohne Küchenbenützung Fr. 200.--   

  nur Küchenbenützung Fr. 150.--  
 

 Einheimische Vereine, Organisationen, Firmen: 

 Anlässe mit Eintritt und/oder Wirtschaftsbetrieb Fr. 300.--   
 Für jeden zusätzlichen Tag Fr. 200.--   
 Kurse / Vorträge  pro Anlass Fr.   50.--   

 
 

Auswärtige Familien, Einzelpersonen, Vereine, Organisationen, Firmen (Interne 
Anlässe ohne Einnahmen, z.B. GV): 
 

 Apéro mit Küchenbenützung Fr. 200.--   
  ohne Küchenbenützung Fr.     150.-- 

 Essen mit Küchenbenützung Fr. 400.--   
  ohne Küchenbenützung Fr. 300.--   
  nur Küchenbenützung Fr. 250.--   
 

 Auswärtige Vereine: 
 

 Anlässe mit Eintritt und/oder Wirtschaftsbetrieb Fr. 500.--    
 Für jeden zusätzlichen Tag Fr. 300.--   
 Kurse / Vorträge  pro Anlass Fr.   60.— 

 
 
3. Vermietung 

Die Vermietung inkl. Tarife wird schriftlich geregelt.   
 

Diese Gebührenordnung tritt am 16. Mai 2025 in Kraft. 
 
Langnau, 15. Mai 2025   Der Kirchenrat 


